Zeitschrift: Argovia : Jahresschrift der Historischen Gesellschaft des Kantons

Aargau
Herausgeber: Historische Gesellschaft des Kantons Aargau
Band: 32 (1907)
Artikel: Zofingen zur Zeit der Helvetik : 1798-1803
Autor: Siegfried, Fritz
Kapitel: Neue Behodrden
DOl: https://doi.org/10.5169/seals-38767

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 10.12.2025

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-38767
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

70

Platz mehr fanden und die Muniz. die G. K. ersuchen muflte,

fiir die Kinder eine andere Unterkunft zu suchen. _
Am 14. Januar 1800 meldet die Muniz. an die K. V. K., in

der Stadtgemeinde Zofingen seien fiir die verungliickten Be-

wohner des Kantons Waldstdtten folgende Liebesgaben gesam-

melt und abgeliefert worden:

+An Geld 300—400 £,

+~An Frucht in Kernen und Mehl circa 180—200 Viertel,

+An diirrem Obst von verschiedenen Sorten und anderen Lebens-
»mitteln, als Bohnen, Erdépfel etc. etc. circa 40—50 Viertel,

»~An Kleidungsstiicken von allen Arten, Hemderen, Schuhen,
»Striimpfen etc. etc. 15—20 groBere und kleinere Ballots,

»~An hausrithlichen Effekten, Geschirr etc., Verschiedenes ohne
L,bestimmten Werth*.

Waisenkinder. 21. August 1799. Die Vorsteherschaft
des Waisenhauses hatte erklart, wegen Platzmangels keine Lander-
kinder annehmen zu koénnen, dagegen erklart sie sich bereit,
jahrlich 200 Fr. sechs Jahre lang an Barunterstiitzung zu leisten.
Diese Betrage wurden fiir das Waisenhaus in Stans verwendet.

Neue Behorden.

Wie in der Hauptstadt Bern, so war auch in Zofingen das
Regiment nach und nach ganz in die Hénde einiger Familien
iibergegangen, die Biirger wurden zu keinen Gemeindeversamm-
lungen mehr berufen und hatten nichts mehr zu sagen, nur zu
gehorchen.

Dall bei diesem Aristokratenregiment die von Westen her
tonenden Sirenenstimmen von Freiheit und Gleichheit bei einem
oroflen Teil der Zofinger Biirger willige Ohren fanden, ist be-
greiflich und es fing in der Stadt an zu giren, doch immer
noch hielt im ganzen die althergebrachte Treue zu Bern Stand,
und erst als die ganze Schwiche und Haltlosigkeit des ber-
nischen Staates im Kampf gegen die Franzosen zutage trat und
Bern fiel, pflanzte auch Zofingen seinen Freiheitsbaum auf, aber
behutsam, gleichsam um sich immer noch ein Hintertiirchen often
zu behalten, fiir den Fall, dal Bern doch wieder obenauf kommen
konnte. Das Ratsmanual enthilt hieriiber folgende Notiz:
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Ao 1798 den 8 Mairz ward eine Gemeindeversammlung
gehalten, in welcher beschlossen wurde:

1. ,,Wegen denen Zeitumstdnden solle heute noch auf dem
,»otiftsplatz ein Freiheitsbaum errichtet werden.

2. ,,Selbiges soll still und ohne Gerdusch vor sich gehen.

3. ,,Auf selbigen solle ein runder Hut mit einer griin, roth
»und weillen Feder gesteckt werden.

4. ,,Kein Burger aber solle einzelne solche Bdume vor seinem
,,Haus errichten und wann sich solche vorfidnden, so sollen
,»Sie allsogleich weggeschafft werden.

5. ,,Alle Mannspersonen sollen eine griin-roth und weie .
,Cocarden tragen.‘

Das Tragen dieser Kokarde wurde durch Gesetz vom 11. Juni
1798 fiir jedermann in Helvetien obligatorisch erklért.

Als neue Behorden erhielt Zofingen gemidll Gesetz von
1799 eine Gemeindekammer (13 Mitglieder) als Verwaltungs-
behdrde, und eine Munizipalitdt (9 Mitglieder) als Polizei- und
Waisenbehorde.

Prasident der Gemeindekammer wurde Sam. Cornelius Suter,
der Anfiihrer der Zofinger Kompagnie bei Neuenegg, und Pra31—
dent der Munizipalitdt alt Schulthef Senn.

Mit diesen Wahlen trat der letzte SchultheB von Zofingen,
der zugleich der Letzte seines Geschlechtes war, vom Amte
zurlick, Samuel Falkeisen (er starb 1812, 91 Jahre alt).

Am 1. Mai 1798 begaben sich vier Mitglieder der Muniz.
zu ihm, ,um ihn der vorziiglichsten Hochachtung zu versichern
»und den schuldigsten Dank fiir seine unermiidete viele und
»>und beschwirliche Arbeiten abzustatten, welche selbiger seit
»,80 vielen Jahren zum Besten hiesiger Stadt gehabt®.

,Uber diesen Besuch berichtet der Br. Assessor Imhof, ,daf}
»der unserem gewesenen Br. Schultheif Falkeisen abgestattete
»Besuch mit #duflerster Rithrung von ihm seye angenommen
~worden und sich derselbe fiir diese ihm bewiesene Achtung
»hoflich bedanke und in die Gewogenheit und Schuz der neuen
»Regierung bestens empfehlen lasse“.

Die neuen Behorden gingen mit viel Eifer und gutem Willen
an ihr Werk, allein der Dualismus von Muniz. und G. K. erwies
sich als keine gute Einrichtung, er fiihrte zu vielfachen Rei-
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bereien zwischen den beiden Behérden, von denen jede doch
nur ihr Bestes zum Wohl der Vaterstadt leisten wollte.

In den einzelnen Behorden selbst, namentlich in der Muniz.,
scheint nicht immer die richtige parlamentarische Art gehandhabt
worden zu sein, man fand sich zu verschiedenen Verordnungen
veranlat, um in die Verhandlungen die richtige Form zu bringen;
daneben machte den Behorden viel Verdrufl der mehr und mehr
einreiBende Mangel an Respekt von seiten der Biirger, denen
der Rausch von Freiheit und Gleichheit in den Kopf gestiegen war.

Munizipalitdts-Ordnung. Am G. April 1798 wurde ,Als
.ein Qesitz erkennt, da von nun an Niemand als in der Ord-
~nung, wie er gefragt wird, reden, und nicht ein Mitglied dem
.andern in die Rede fallen solle. Bei beendigter Umfrag aber
.steht einem Jeden frei, alsdann nach angehtrten Meinungen
~die seinige zu dndern und sich desselben geziemend zu duflern*;
terner wurde erkannt:

Am 13. November 1798. ,Soll inskiinftig kein Glied aus
.der Muniz. sich entfernen ohne Erlaubnil des Prasidenten,
.widrigenfalls als abwesend angesehen werden.*

Am 3. September 1800. ,Wer ohne Erlaubnif} oder Krank-
Lheit die Sitzungen nicht besucht, bezahlt 5 btz. in die Muniz.-
.kasse.“

Da der Br. Assessor Suter den Muniz.-Sitzungen haufig
fern bleibt, wird er schriftlich an seine Pflicht gemahnt den
10. Juni 1799.

24. Oktober 1800. Da der Br. Assessor Steiger ofters
seinen Kollegen unbescheiden und ungebiihrlich begegnet, so
wird ihm empfohlen, sich gegen seine Kollegen anstdndiger zu
betragen, indem er fiir sich denselben keine Befehle zu er-
teilen habe.

Amtervereinigung. In einer Proklamation vom November
1799 an die Einwohner, beklagt sich die Muniz., ,,dal niemand
,,sich zur Annahme wichtiger Amter, z. B. des Bezirkskommissirs,
,hergeben wolle, wo er doch der Vaterstadt so grofle Dienste
.leisten konnte, dall aber stets jedermann bereit sei, der Muniz.
,,die Ausiibung ihrer in dieser schweren Zeit ohnehin schon
,,schwierigen Aufgabe durch fortwidhrendes Kritisieren und Norgeln
,ZU erschweren‘.

Aber nicht nur die stddtischen Beh6rden miissen zur Auf-
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rechterhaltung des Respektes Vorschriften erlassen, auch Unter-
statthalter und Statthalter sind gezwungen, einzugreifen.

Respekt und Anstand vor den Behorden. Am 11. Juli
1798 erldfit der Unterstatthalter Miiller eine Proklamation, daf}
alle nicht durch die neue Konstitution aufgehobenen, durch frii-
here Autoritdtnn, wie Rat etc., erlassenen Gesetze und Ver-
ordnungen immer noch zu respektieren seien. ,Unter dem
,Vorwand von Freiheit und Gleichheit werden vielfach von den
-Réthen der Stadt Zofingen erlassene Befehle, Verordnungen
»und Verbote nicht mehr gehalten und als aufgehoben betrachtet.“

Benennung Biirger und Herr. Am 14. Mirz 1799
schreibt derselbe Beamte: ,obschon es im Grunde ziemlich gleich
»ist, ob man Biirger oder Herr heifle, so ist doch ein Gesétz,
»~dal man sich in Verhandlungen und offentlichen Angelegen-
Lheiten Biirger* nenne, und da es unserer Gemeinde konnte
»nachtheilig sein, wenn Durchreisende am Morgen die Leiche
.dieses oder jenes Herrn ausrufen héren, oder die Offizialen
»diesem oder jenem Herrn bieten horen, so lade ich Euch ein,
»den im QGesédtz bestimmten Nahmen Biirger einzufiihren®.

28. Oktober 1799. ,,Wegen dem iiberhandnehmenden
»Raisonieren und Schmé#hen iiber die Regierung und Gesitze
»S0ll eine Warnungsschrift an die hiesigen Biirger ergehen und
»gewohnter Orten angeschlagen werden.*

Und am 20. Oktober 1798 sandte der Regierungsstatthalter
Feer an den Unterstatthalter Miiller zu Handen der Distrikts-
beh6rden einen besonderen Erlal, in dem er Vorschriften er-
teilte iiber die Art, wie die Behtrden ihre Autoritdt zu wahren
hitten. (Beilage 6.)

Auch der K.V. K. gegeniiber erlaubten sich die Br. etwa
nicht gerade respektvolle Briefe; so schreibt Br. Johs. de Johs.
Suter am 14. November 1798 an die genannte Behorde, er
habe, in welcher Eigenschaft ist leider nicht ersichtlich, dem
Br. Unterstatthalter Miiller den Rest einer ihm {ibermittelten
Summe gegen Quittanz zuriickerstattet, er hidtte aber gehofit,
man wiirde ihm etwas davon fiir seine viele gehabte Miihe
iiberlassen und fligt bei:

»oie geruhten aber grofimiithigst dariiber zu disponieren,
wund wie Sie nun ersehen, habe Ich unterthdnigster Gehorsam
~Zeleistet, nichts desto weniger hoffe ich nicht der Einzige seyn
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»zu miissen, der fiir nichts und wieder nichts gearbeitet hat, Sie,
»Br. Administratoren, wiirden es selbst unbillig finden, da ja die
.besten Patrioten, welche Sich auf verschiedene Arten ums
»Vatterland verdient machen, lhre def3fahligen Bemiihungen nicht
~unbezahlt lassen hingehen; was also jene fiir lhre grolle und
~schwere Verrichtungen en gros beziehen, glaube ich fiir die
»Meinigen en petit auch fordern zu konnen.

,Ubrigens habe die Ehre Sie zu versichern, dal mit aller
-~moglichen Republikanischer Ergebenheit verharre Dero bereit-
~williger Diener Joh. de Joh. Suter.®

In der Bestrafung von Beleidigungen, welche aufgeregte
Biirger der Muniz. zutiigten, war diese meist sehr gniddig und
verlangte bloll Widerrufung; in besonderen Fallen mulite diese
vom Beleidiger ,,bei offenen Tiiren** geleistet werden, so z. B.
einmal, als ein Gieller anlaBlich einer Feuerspritzenmusterung
sich im RoBli gedullert hatte, die ,,Herren* verstiinden ,,einen
s. v. Dreck® von den Feuerspritzen.

Einen schweren Straull hatten Muniz. und G. K. im Mai
1799 gegenseitig auszutechten, anlafllich der iiblichen Mahlzeit
nach der Kirchenvisitaz, an welcher die Mitglieder der G. K.
auch teilnehmen wollten, was die Muniz. in folgendem wenig
freundlichen Briet ablehnte:

-Da laut Vernehmen die hiesige G. K. der morndrigen Vi-
.Sitazmahlzeit in corpore beizuwohnen gesinnet ist, wir aber
Jhieraus deutlich ersehen, dal die Kdsten dieser Mahlzeit ins
»Allzuhohe sich belaufen und daher der hiesigen Gemeindskasse
»schédlich wiirde, etc. beschlossen: die Mahlzeit gleichwohl ab-
~zuhalten, sich aber an den von der G. K. abgeschlossenen
»~Akkord (mit dem R&Bli) nicht zu bekiimmern, sondern diese
»~Mahlzeit zu halten wie und wo es uns beliebt, indem wir, um
~hiesiger Gemeinde keine Kosten zu machen, aus unserem Sack
»Zu bezahlen gesinnet sind und lhnen Br. Administratoren hie-
»siger Gemeinde Calla! keinen anderen Conto iibersenden wer-
.den, als den, welcher die Br. Geistlichen betrifft."

Die G. K. antwortet sodann noch, daB sie den Konto fiir
die Geistlichen bezahlen werde, aber nur, wenn er ihr aus dem
RoBli zukomme, wo sie den Akkord schon gemacht habe und
verdankt der Muniz. ironisch ,,ihre giinstigen Gesinnungen gegen
.die hiesige Gemeindskasse und konnen nicht umhin zu be-
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.,merken, da wenn Sie, Br. und Freunde, in Zukunft je nothig
»finden sollten, der G. K. einige Zurechtweisungeu zu geben,
,dieselben bei uns immer ihren Endzweck am besten erreichen
,werden, wenn sie freundschaftlich und briiderlich geschehen®.

Als spiter die Muniz. den Spitalmeister in seinem Dienste
bestitigte, schrieb ihr die G. K.:

,Da nun dieser Dienst sowohl nach der Vernunft als nach
,den Gesetzen génzlich von der Gemeindskammer abhangt, so
»erkldren wir hiemit [hre Bestdtigung fiir nichtig, und ersuchen
,Sie, sich nicht mit Geschéften zu beladen, welche ausschlieflich
,uns obliegen®.

Am 18. Mai 1802 meldete der Muniz. Offizial: ,,Br. Rudolf
,Ringier, Siegrist, zugleich Unterthorwéchter, habe ihn, als er ihm
,,die Erkanntnufl mitgetheilt, er sei als Unterthorwéchter bestitigt,
,aber mit Warnung, sich nicht mehr zu betrinken, zur Antwort
»gegeben ,man habe ihm keinen (s. v.) Dreck zu befehlen.*

Die Muniz. beschlofl, der Munizipalitdtsprokurator solle den
Schimpfer sofort dem Bezirksgericht anzeigen.

Im darauf folgenden Prozef} erkldrte die Muniz. den Ab-
stand und wurde in die £ 146. 1. 2'/z betragenden Kosten ver-
fallt. Die G. K. beschloB, sie zu bezahlen, ,obschon aus dem
»hach Untersuchung dieser Akten angehorten Rapport sich ergiebt,
»dall diese Prozedur gleich von Anfang an nicht mit der erfor-
»derlichen Sachkenntnil} gefithrt worden. Diese Kosten hitten
.vermieden werden koénnen, wenn auch in diesem Fall die ge-
,setzliche Vorschrift in Betreff der dem Schelter anzubietenden
»Freundlichkeit befolgt worden wire“.

Zugleich teilte sie die Muniz. mit: ,um allfdllig in Zukunft
,nicht mehr in den unangenehmen Fall zu kommen, dergleichen
,vergebliche Kosten zu bezahlen, werden wir kiinftig in keine
,Bezahlung von Prozefkosten mehr eintretten, wenn wir nicht
»Zleich bei Entstehung des Streites dariiber befragt worden sind.“

Diese inneren und #dufleren Widerwdrtigkeiten erzeugten
zuletzt offenbar eine grofle Gereiztheit innerhalb der Behorden
selbst, die sich hie und da in sehr unparlamentarischen Aus-
driicken #uflerte; so titulierte einmal ein Mitglied der Muniz. ein
anderes ,Bub“ und mufite diese Beleidigung in feierlicher Weise
zuriicknehmen.
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Leider ist bei der sonst so iiberaus ehrenhaften und streng-
rechtlichen Art, in welcher die Mitglieder der Behorden ihres
Amtes walteten, aus dem Jahr 1800 ein boser Fehltritt eines
Mitgliedes der G. K. zu verzeichnen.

Am 12. April 1800 machte die Rechnungskommission iiber
die von diesem Mann abgelegte Rechnung Nr. 3 iiber Ankauf
von Fourage einen detaillierten Rapport, ebenso iiber die friiheren
Rechnungen, woraus hervorging, dall derselbe die Gemeinde bei
diesen Einkdufen um 389 Gulden 13 Batzen 1 Kreuzer betrogen
habe. Die G. K. beschlof3:

1. ,,den Fehlbaren in sessionem zu beruten, um ihn anzu-

»iragen, ob er alle bereits bewiesenen und allenfalls noch
»Zum Vorschein kommenden in seinen 3 Rechnungen iiber
»2Ankauf von Fourage befindlichen Artikel, welche falsch
,»und unrichtig seien, freiwillig korrigieren und die zu viel
,berechneten Summen der Gemeinde vergiiten wolle

2. ,ihn wegen der bezeigten Untreue auf der Stelle des
,,Miihleverwalter-, Messeninspektor- und Fruchtverwalter-
»amtes zu entsetzen;

3. ,,ihm die Schliissel zu den Kornhdusern abzufordern und
»ihm zu befehlen, seine Amtsrechnungen bis Samstag
,,Abend fertig zu machen und dem Sekretariat einzugeben ;

4. ,ihn aufzufordern, in der kiinftigen Mai zu haltenden Ge-
,,meindeversammlung seine Entlassung aus der Gemeinde-
,kammer zu begehren®.

»~Nachdem nun Br. Sch. erschienen, wurde ihm obige Er-
.kanntnufl angezeigt und derselbe aufgefordert, zu Verhiitung
<mehrerer Umstinde derselben Folge zu leisten, worauf er sein
»Vergehen sogleich gestand und bereute, auch all obigem nach-
»~zukommen versprach und sich fiir den im ersten Artikel be-
~dungenen Ersatz des Veruntreuten sogleich schriftlich ver-
»pilichtet.

Als darauf am 15. Mai 1800 zur Neuwahl der Behorden die
Biirgerschaft im Rathaus versammelt war, kam auch diese bittere
Angelegenheit zur Sprache und es enthilt dariiber das G. K.-
Protokoll folgendes:

»wEhe und bevor die Ausloosung der austretenden Glieder
.der Gemeindekammer vor sich ging, wurde ein schriftliches
.Entlassungsbegehren des Br. Sch. abgelesen. Da aber durch
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»das abgelesene Protokoll der Gemeindekammer sich erzeigte,
»dafl bemeldter Br. als Mitglied der Gemeindekammer in Ver-
»waltung des ihm anvertrauten Amtes wider seien Eid und Ge-
»wissen gehandlet, ungetreue und betriigerische Rechnungen
»gefiihrt und durch betrdchtliche Defraudationen sich des Zu-
»trauens der Gemeinde unwiirdig gemacht, so ward nach mehreren
»hieriiber- gefiihrten Debatten von den versammelten Gemeinds-
»biirgern dahin beschlossen : es solle bemeldter Br. wegen seiner
.erwiesenen Untreue und begangenen niedertrdachtigen Falsis
,seiner Gemeindsverwalterstelle einstweilen enthoben sein ; seine
»,Rechnungen sollen zur Einsicht jedes Gemeindsbiirgers in dem
~Sekretariat der Gemeindskammer noch einiche Zeit offen be-
»halten, alles seitdem noch wegen mehreren Veruntreuungen
»sich allfdllig Erzeigende notiert und dann s. Z. vor der ver-
,sammelten Gemeinde die daherig nothig erachtete Vorkehr ge-
.troffen und das fernere hieriiber erkannt werden*.

Ferner erging der einheitliche Beschluf: ,,es solle in Zu-
kunft jeder in die Gemeindskammer erwihlte Blirger vor der
,versammelten Gemeinde genugsame und hinldngliche Biirgschaft
iiber die Verwaltung der Ihme anzuvertrauenden Amter stellen®.

In der folgenden Gemeindeversammlung vom 14. Juni 1800
wird ein Schreiben dieses gewesenen G. K. Mitgliedes verlesen,
worin er wegen seinen begangenen Falsis um Verzeihung bittet
und Versicherungen seiner Reue gibt. Viele Br. wollen ent-
sprechen, wenn er personlich erscheine und bitte. Er wird vor-
beschieden und tuts, worauf die Frage, ob man seine Bitten
entsprechen wolle, ins Mehr gesetzt und bis an wenige Stimmen
bejahend entschieden, folglich voéllige Verzeihung des Begange-
nen erkennt wurde.

In der gleichen Gemeindeversammlung verlangte Br. Scheuer-
mann, Schuster, das Wort und brachte vor:

,Die Gemeindeverwaltung habe im verflossenen Jahr sowohl
,die Blirger als das Gesetz ginzlich bei Seite gesetzt und voll-
,Kommen willkiirlich gehandelt; auch alles was sie in dieser Zeit
»gemacht habe, seie letz, vollkommen letz gemacht worden*.

Um diesen Satz zu beweisen, zieht er das Gesetz iiber die
Munizipalitdten und Gemeindekammern aus dem Sack und ver-
langt dessen Ablesung, welchem Begehren willfahrt wird.
»Worauf der Br. Scheuermann eingestanden hat, dal er durch
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»sein Vorbringen der Gemeindekammer zu nahe getreten seie,
,Er wolle deshalb seine Worte zuriicknehmen*.

Diesen Widerruf mufite Scheuermann vor der Kammer in
ihrer Sitzung vom 23. Juni wiederholen unter Anwesenheit von
drei nicht der Kammer angehorenden Biirgern.

So amteten die beiden Behérden neben einander, besorgt
um das Wohl der Stadt und nach auflen jeder Zeit ihre Wiirde
wahrend und nach oben stets {iberaus hoflich. Kein hoéherer
kantonaler oder gar helvetischer Beamter trat seine neue Stelle
an, ohne dafl ihm Zofingens Magistrat eine herzliche Gratulation
gesandt hadtte, und wenn ein solcher Beamter gar ein Zofinger
Biirger war, so fiel die Gratulation erst recht herzlich aus und
es ist rithrend zu lesen, wie alle Zofinger ihrer Vaterstadt in
hoheren Stellen eine zédrtliche Anhédnglichkeit bewahren und nicht
genug versichern konnen, wie sehr. sie sich bestreben wollen,
auch im neuen Amte der Vaterstadt Wohl zu térdern.

Als der Stadtschreiber J. R. Ringier im Mérz 1798 Prasident
der provisorischen Nationalversammlung geworden und die Muniz.
ihm dazu gratulierte, antwortete er am 2G. Mirz:

~Welche Wonne meinem Herzen, wenn die mir anvertraute
SStelle mich dahin fithren wiirde, meiner werten Vaterstadt niitz-
Jicher als sonst zu werden; erst alsdann wiirde ich den Wert
~davon zu schidtzen wissen. Jeden Vorteil, den mir dasselbige
Jfiir das Wohl meiner Mitbiirger darbietet, werde ich mit dem-
.jenigen Eifer ergreifen, den meine Pflicht von mir fordert*.

Als Peter Suter in die kantonale Verwaltungskammer ge-
wihlt wurde, schrieb er am 19. April 1798 an die Muniz.:

.Lassen Sie sich iiberzeugen, dall die wichtige Stelle, auf
~der ich stehe, unendlichen Wert fiir mich gewinnt, ja gleichsam
»den einzigen in sich hdlt, wenn sie mir Gelegenheit giebt, meiner
»Vaterstadt niitzlich zu werden und ihr Wohl und Interesse auf
.die eint oder andere Weise zu befestigen und zu erhalten®.

Dieser Mann wurde von der K. V. K. auf sein Ansuchen
wihrend seiner Abwesenheit in Aarau von Einquartierung in
Zofingen befreit, hauptsdchlich wegen seiner Frau, welche wegen
erlebten groflen Schreckens infolge von Einquartierung und der
bestdndigen Abwesenheit des Mannes sich in iiblem Znstande
befand. Er schrieb aber sofort an die Muniz.:
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~Aber weit entfernt, mehr dabei zu erzielen, als die nothige
+Ruhe und Gesundheit meiner Frau erfordert, weit entfernt, Er-
»Sparnisse hiebei zu suchen und gewinnen zu wollen, oder irgend
»aus einem Triebe von Eigennutz zu handeln, mache ich es mir
yzur theuern Pflicht IThnen, wie ich solches auch heute vor der
»,K. V. K. gethan, meine feierliche Erklarnng dahin zu geben,
»daf ich nach Verflufl dieser Befreiungszeit ganz willig und ge-
Lneigt seye, eine auf die Dauer und den Genuf} dieser Quartiers-
,befreiung sich griindende Geldsumme, die Sie mir dann nach
olhrer QGerechtigkeit bestimmen werden, zu Ihrer beliebigen
,2Disposition mit Freude zu bezahlen. Genehmigen Sie, Mitblirger
wund Freunde zum Schlull noch die aufrichtige Versicherung,
»daB mein Herz nie aufthéren wird, in der Mitwirkung zum Besten
,meiner Vaterstadt eine seiner ersten und theuersten Pflichten
,Zu schitzen und dall es immerfort in meinen Wiinschen obenan
,zu stehen bleiben wird, Zofingens Wohl und Interesse nach
,best meinen Kriften erhalten und befordern zu kénnen“.

Verhéltnis der stddtischen Behorden zu den Ober-
behdrden. Das Verhdltnis zwischen Muniz. und G. K. zum
Unterstatthalter war je nach der dieses Amt bekleidenden Per-
sonlichkeit gut oder unangenehm.

Gut, mit Ausnahme eines sehr bosen Zwischenfalles, ge-
staltete es sich mit dem ersten Unterstatthalter Miiller, der sein
Amt am 30. April 1798 antrat, nachdem er vorher Mitglied der
Muniz. gewesen war.

Am 6. Juli 1800 riickten n#dmlich ohne vorherige Warnung
plotzlich 43 Mann helvetische Exekutionstruppen in Zofingen ein
und wurden bei den Mitgliedern der Muniz. ins Quartier gelegt.
Auf erhobene Klage beim Statthalter Feer in Aarau erkldrte
dieser, es sei dies geschehen, weil Zofingen mit Ablieferung der
Abgaben im Riickstand sei. Diese Exekutionstruppen wurden
der Reihe nach in alle mit den Abgaben riickstdndigen Gemein-
den gelegt. ‘Allerdings, hitte er gewufit, dal Zofingen auch
riickstdndig sei, so hitte er, bevor der Unterstatthalter die Truppen
herbeordert, gewarnt, wie er es bei Aarburg und Oftringen auch
gemacht habe.

Die Muniz. konnte an der Hand der Quittungen nachweisen,
dal alles bis an eine Kleinigkeit abgeliefert sei und daR das
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wenige Fehlende sich aus den Beitrdgen armer und unvermégen-
der Leute zusammensetze.

Als zweiter Grund der Exekution wurde angegeben, die
Gemeinde habe keinen Agenten. Allein diese Stelle wollte eben
niemand annehmen, da mit ihr die Eintreibung der Abgaben
verbunden war. Endlich liel sich Br. Frickhard, Schlosser, wihlen,
unter der Bedingung, daf man ihm eine fixe Besoldung von
150 £ ausrichte. Nach diesen Erkldrungen erfolgte sofort anderen
Tages, am 7. Juli, der Beftehl des Statthalters Feer, die Exekution
unverziiglich aufzuheben und es wurden jedem Mitglied der
Muniz. die gehabten Exekutionstruppen an der gewdohnlichen
Einquartierung gutgeschrieben.

Der Br. Unterstatthalter entschuldigte sich mit ,plotzlicher
Uberstiirzung“, da die Abgaben ja abgeliefert seien.

Aus allem gewinnt man die Uberzeugung, es habe der Br.
Unterstatthalter an den Munizipalitdtsmitgliedern eine wenig noble
Privatrache ausgeiibt, weil sich keines derselben fiir die Stelle
eines Gemeindeagenten, also seines ersten Untergebenen, hatte
hergeben wollen.

Im Januar 1802 ward Unterstatthalter: Br. Joh. Ad. Senn,
Sohn, dem die Muniz. sofort ein hiibsches Gratulationsschreiben
sandte.

Allein der Verkehr mit diesem Unterstatthalter war ein sehr
unangenehmer. In seinen Zuschriften an Muniz. und G. K. war
er schroff, befehlshaberisch, er erteilte immer ,gemessene Be-
tehle“, sprach mit den Stadtbehorden stets per ,lhr* und ,Euch®,
~lhr werdet ungesdumt* etc. und man hat beim Lesen dieser
unerquicklichen Korrespondenzen und Protokolle die Uberzeu-
gung, dall der am 10. Marz 1802 erfolgte Austritt zweier ver-
dienter Mitglieder der Muniz., des Prdsidenten Metzger und des
Assessors Schauenberg, seinen Grund einzig in dieser unwiirdigen
Behandlung durch den Unterpréafekten hat.

Gastierungen und Vertassungsteiern. Bei all der
schweren Arbeit und bei den vielen eintretenden Widerwértig-
keiten empfanden die Stadtbehdrden auch wieder das Bediirinis
nach Erholung und sie verschafiten sich solche gerne bei sich
bietenden &dulleren Anldssen, namentlich in Form von QGastie-
rungen. So wurde u. a. in der Sitzung vom 3. August 1798
beschlossen: ,Kiinftigen Schwortag soll das Bezirksgericht, die
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~Muniz. Oftringen und Miihlethal, der Statthalter und Agent
,sammt den hier sich befindlichen Offiziers zu einem Mittag-
.essen eingeladen werden, die Unkosten wird die Muniz. tragen.

,Hiesige Muniz. solle denselben Gesellschaft leisten (jedoch
,aus ihrem -eigenen Seckel). Dieses Essen solle im griBeren
»Versammlungssaal abgehalten werden. Der obere grolle Saal
,sammt dem kleinen neben dem Archiv solle allen Mitbiirgern,
,s0 auf diesen Tag auch ein Essen halten wollen, zu ihrem
,Qebrauch offen stehen.

Ebenso wurden die wihrend der Helvetik sich rasch folgen-
den neuen Verfassungen jeweilen gehorig gefeiert und begossen,
Uber die Vorkommnisse bei derjenigen von 1801 (Malmaison),
ist an anderer Stelle besonders berichtet, bei derjenigen vom Juli
1802 heifit es im Protokoll der Muniz. vom 9. Juli:

,Zur Feier soll kiinftigen Montag 12. Juli, vormittags, auf
,dem Heitern Platz 100 Kanonenschiisse gelost und auch die
,hiesigen Musikliebhaberen dazu eingeladen werden; dazu sind
,40 Mann zur Parade aufzubieten.

,Die Gemeindekammer soll zur Beschaffung von Pulver und
»Wein und Kés und Brot fiir die Mannschaft angegangen werden.

yDer neu erwihlten vollziehenden Gewalt und den Br. Reg.-
»otatthalter Rothpletz soll zu ihren Ernennungen gratuliert wer-
~,den und es fand ein solennes QGastmahl statt.“

Weiter sagt das Protokoll:

»An Br. alt Hauptmann Frickhardt wird fiir die am 12. Juli
»1802 mit seiner Mannschaft abgelegte schone Tétigkeit bei der
»Festivitdt zu Ehren der neuen Verfassung der Dank abgestattet.
,Die Mannschaft habe sich durch willigen Diensteifer, durch
»Harmonie und exemplarisches Betragen ausgezeichnet und so

~Sowohl der Muniz. als der Br. Unterstatthalter auflerordentliche
»Zufriedenheit und Beifall errungen.*

Ein gleiches Schreiben ging ab an Br. J. J. BoBardt dlter,
welcher die Artillerie und Musik befehligte.

Auch nach aullen wahrte man die althergebrachte Gast-
freundschaft (eintreffende Oberbehdrden wurden stets gastlich
bewirtet), sogar dem Erzschelm Rapinat gegeniiber; hieriiber
sagen die Muniz.-Protokolle:

25. September 1798. ,Da der Br. Commissarius Rapinat
,den Br. Priasidenten der Muniz. bei seiner Durchreise zu einem

Argovia XXXIL 6
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+Essen eingeladen, so solle derselbe auch von hier aus bei seiner
+Riickkunft mit Zuzug des Br. Unterstatthalters und Agenten und
.einiger Assessoren gastiert werden.*

2. Oktober 1798. ,Br. Prasident Senn rapportiert, dal
,Br. Commissarius Rapinat bei seiner Durchreise so unerwartet
~gekommen, dall man ihn nicht traktieren konnte, selbiger aber
wdie freundschattlichsten Gesinnungen gegen hiesige Gemeinde
sjederzeit gedullert, so solle ihme 400 Krebs iibersandt
werden.”

Belohnungen. Fiir der Gemeinde geleistete besondere
Dienste erkannte die Muniz. ausnahmsweise auch besondere
Belohnungen. Beispiele aus den Muniz.-Protokollen:

1. Mai 1798. ,Dem Br. Oberrichter Ringier wurde als
,Qratifikation fiir seine viele treu geleistete Dienste als Ent-
wschiadigung 500 GIl. zugesprochen, welche Ihme in einem an-
wstandigen Schuldbrief wegen Mangel an Baarem Geldt solle
wzugestellt werden.*

Am 4. Januar 1799 wurde eine Ehrenmeldung an den
Br. Samuel Grénicher beschlossen, der 113 der Gemeinde zu-
gehorige Gewehre gerettet hatte. Er erhielt als Erkenntlichkeit
~ein altes rares Gewehr mit einem spannischen Schlof3*.

19. Februar 1799. ,Dem Br. Reprédsentanten Suter solle
»zur Erkenntlichkeit fiir seine der hiesigen Gemeinde schon ge-
Jleisteten wichtigen Dienste ein Fallel mit circa 1 Saum guten
+Rathhdusler iibersandt werden.*

Besoldungen. Uber die Besoldungen der neuen Behorden
gibt das Besoldungstableau vom 7. November 1798 Auskunft.
Dasselbe lautet:

1798 7. November. Besoldungs-Tableau.

& E 5
1. Sitzgeld der Munizipalbeamten. 27 Mann a < 60 1620
2. Prasident der Munizipalitét : : : . 150 150
& - ., QGemeindekammer : . . 240 240
Der Prasident der Muniz., Joh. Adam Senn,
verwahrt sich gegen diese Besoldung von £ 240
als zu hoch gegriifen zu Protokoll.
4. Verwalter des Seckelmeister Amtes 240 240

Ubertrag 92250
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12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
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Ubertrag
Verwalter des Pfennigschatiners ; :
Kornschattner
Ohmgeldner
Miihlenverwalter . .

Prasident der Polizeikommission
Polizeidirektor

NB. Die Standgelder an denen Jahrmarkten
soll derselbe ganz einziehen, aber Rechnung
dafiir tragen.

Unterbauverwalter mit Inbegriff der Sessionen
der Holzkommission .

Brot- und Fleischschitzer per Mann £ 60
Oberwaldvogt . : ,

Erster Unterwaldvogt

Dessen Suppleant sammt noch zwei Unterwald-
vogten mit ihren Suppleanten, jedem fiir Sitz-
geld und Augenscheine (5 Mann)

NB. Dem Oberwaidvogt sowohl als denen
iibrigen Holzcommittierten soll fiir ihre Wald-
gidng annoch bezahlt werden

fiir einen ganzen Tag £ 3. —.

fiir einen halben Tag ,, 1.10.

Prasident der Waysenkammer . .
Den Assessoren dieser Kammer, jedem .
Prasident und 4 Assessoren des Chorgerichtes,
Sitzgeld :

Prasident des Spithal- Dlrectorlums

Zugebner vom Spithal

Giiterverwalter des Spithals :
Sekretarius der Munizipalitét und aller Kammem

NB. Die Biicher, das Pappier und die Zins-
rodel sollen demselben vergiitet und verrechnet
werden, hingegen soll selbiger fiir alle etwa
beziehen konnenden Emolument dem Stadt
Seckel getreue Rechnung tragen.

Ubertrag

o.é-?

240
240
150
150
200
150

225

100

50

10
350
160
180

1000

£
2250
240
240
150
150
200
150

225
120

100

250

160

160
180
1000

6435



2 £

Ubertrag 6435
23. Der Schulrath bestehend aus fiintf Mitgliedern
bezieht die gewohnten Emolumenten von der
Verwaltungskammer des Kantons. Hier als

Zulage jedem . : : : .4 20

24. Dem Munizipalitéts Oberwelbel : . 600 60O
+NB. Die Sinnj der Fassen bleibt 1hme an-
.noch, er solle aber den Unter-Weibel auch dazu

~gebrauchen.*
25. Dem Unterweibel ; ; ; ; ; . 400 400

£ de Suisso 7455
-NB. ihme sollen seine apparte Gédng aullert
~dem Twing bezahlt werden
Jfiir ein ganzer Tag btz. 30. —.
Jir ein halber Tag ,, 7.2 Kr.®

Trotz allem guten Willen, nach jeder Richtung ihre Pflicht
gerecht und ohne Verletzung der Interessen der Nachbargemein-
den zu erfiillen, gelang es den Zofinger Behidrden doch nicht,
zum Teil recht boswilligen Klagen zu entgehen. Aber iiberall
konnten sie sich an Hand ihrer Protokolle und sonstigen Akten
ausweisen, dal} sie streng nach Gesetz und Befehlen gehandelt
haben; sie blieben nirgends hdngen, sondern gingen aus jeder
Untersuchung glidnzend gerechttertigt hervor.

Am 12. Juni 1799 richtete die V. K. des Kantons Luzern
an den Minister des Inneren ein Schreiben, das von Invektiven
und falschen Anklagen gegen Zofingen strotzt, das ,,unbriider-
Jliches und niedertrdachtiges Betragen ausiibe gegen die Luzer-
.nischen Fuhrknechte*. Dieselben wiirden verhalten, weiter zu
fahren als bis Zofingen und wenn sie sich wehrten, in Getangen-
schaft gesetzt, in der sie bis zur Riickkehr ihrer Fuhrwerke bei
ziemlich sparsamer Kost ausharren miissen, die Marschrouten-
zettel wiirden ihnen mit ziemlich trotzigen AuBlerungen aus den
Handen und in Stiicke zerrissen. Verschiedene Distrikte wei-
gerten sich schon, nach Zofingen Fuhren zu leisten und ,,der
.Charakter unserer Kantonsbiirger duldet es gar nicht, sich
.durch Gemeinden aus anderen Kantonen tirannisieren zu lassen*.

Die V. K. Luzern ersucht den Minister ,der Gemeinde Zo-
wfingen, ihr niedriges Betragen zu verweisen® etc.
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Die absolute Unrichtigkeit dieser Anklage konnte bewiesen
werden und die K. V. K. schreibt, sie habe zum voraus gemut-
maft, dal so etwas in Zofingen nicht vorkommen kénne und
habe alle Akten an den Minister eingesandt. Weitere Schritte
von oben erfolgten nicht.

Am 15. Oktober 1799 verklagte die Gemeinde Niederwil
Zotingen, sein Kommissariat sende ihr zur Einquartierung wider-
rechtlich einzelnreisende Militdrs zu.

Die Muniz. beweist, dal weder sie noch das Kommissariat -
hiefiir etwas kann, da der franzosische Platzkommandant.solchen
einzeln Reisenden ihre Quartiere anweist, weil sie selten ihre
Marschroute befolgen, sondern iiberall herumvagieren.

Am 11. Januar 1800 verklagt der Muniz.-Prasident Widmer
von Reiden Zofingen beim General-Kriegskommissidr Robert in
Luzern, daBl sein Bezirkskommissdar Metzger widerrechtlich Trup-
pen nach Reiden einquartiere, die nach Zofingen gehorten.

Es konnte nachgewiesen werden, dal auch diese Klage
ungerecht war, weil diese Verfiigungen von fran2031schen Kom-
missdren waren erlassen worden.

Sogar von allerhochster Stelle aus blieb Zofingen eine
talsche Anklage nicht erspart.

Am 12. Februar 1800 klagte der helvetische Finanzminister
beim Regierungsstatthalter Feer, die Muniz. von Zofingen sei
im Riickstand mit vielen Arbeiten, saumselig im Bezug der Ab-
gaben und zeige iiberhaupt Widersetzlichkeit gegen die Befehle
der Behorden.

Der Regierungsstatthalter Feer tibermittelte dieses Schreiben
der Muniz. mit der Bemerkung, diese Klagen fielen ihm auf, da
er Zofingen ganz anders kenne und er sei iiberzeugt, dall es
der Behorde leicht fallen werde, deren ginzliche Unbegriindet-
heit nachzuweisen, sie moge also die Frist von 14 Tagen nicht
ausniitzen, sondern sofort Antwort erteilen, ,,und dadurch mir
»auch noch besonders das Vergniigen gew#hren, einer Muniz.
,und Gemeinde, der ich mit besonderer Achtung zugethan bin,
.das gute Zeugnifl wiederholt ertheilen zu konnen, dafl sie mir
,durch ihr sonstiges gesetzliches Betragen immer wiirdig ge-
,schienen hat*. Zofingen antwortete sofort und zwar in einem
langeren und wohlbegriindeten Memorial, in dem die absolute
Haltlosigkeit dieser Anklage nachgewiesen wurde und Président
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Senn und Br. Assessor Vize-Agent Hiirsch gehen nach Aarau
um den Vollziehenden Ausschufl durch die Register des Ober-
einnehmers Siebenmann, von dem diese Anklagen ausgegangen
waren, noch besonders zu iiberzeugen.

Am 2. Mirz erhielt die Gemeinde vom helvetischen Finanz-
ministerium volle Satisfaktion.

Die Antwort Zofingens mufy aber etwas gepfeffert gelautet
haben, denn Statthalter Feer schlofl sein Schreiben mit der Be-
merkung: ,,nur hétte ich gewiinscht, daR einiche Ausdriick etwas
~milder. hitten gestellt sein mogen, denn es ist so schén, wenn
~man sein Recht so offenbar darthun kann, seinen Gegner durch
~Milligung beschdmen zu koénnen*.

Diese Rechtfertigung hat denn auch bei der helvetischen
Regierung Eindruck gemacht, denn am 28. Februar schreibt
Feer, der Vollziehungsauschull ,sei nicht nur von der Recht-
.Schaffenheit Eueres Betragens und Eurer Bereitwilligkeit in Er-
Jillung hoherer Auftrdge ginzlich iiberzeugt, sondern ertheilt
»Euch noch ganz besonders das Zeugnil} seines Wohlgefallens
.und seiner Zufriedenheit*.

War wiahrend beinahe der ganzen Zeit der Helvetik das
Leben der Behtrden und Bevolkerung Zofingens ein hochst un-
ruhiges und ungemiitliches, besonders wegen der fast bestdandigen
groflen Einquartierung, so gaben hie und da wichtigere Ereig-
nisse auf dem groflen Welttheater Anlal zu noch grofleren Be-
wegungen und Beunruhigungen auch in Zofingen. Teils ge-
zwungen, teils freiwillig, machte Zofingen im Kleinen mit, was
drauBlen im Groflen sich abspielte.

So teilte am 12. Miarz 1799 der Regierungsstatthalter die
von den franzdsischen Truppen unter Masséna und Lecourbe
in Graubiinden erfochtenen Siege mit und forderte die Muniz.
auf, dieselben in vorgeschriebener Art zu feiern. Dem Br. Ober-
waldvogt Suter ward aufgetragen, eine Parade von 30 Brn. zu
veranstalten und dem Br. Polizeidirektor ward die [llumination
des Rathauses aufgetragen.

Als in der ersten Schlacht bei Ziirich im Juni 1799 die
Franzosen waren geschlagen worden, tauchte in Zofingen eine
erste Hoffnung auf, es moéchte mit Hilfe der Osterreicher ge-
lingen, die Schweiz von den Franzosen zu befreien und speziell
den alten Kanton Bern wieder herzustellen. Die Muniz. fragte
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daher sofort die Munizipalititen von Aarau, Lenzburg und Brugg
an, ob man nicht in gemeinschaftlicher Sitzung in Suhr die Ma@-
regeln beraten wolle, die fiir den Fall eines Vorriickens der
Osterreicher zu treffen wiren.

Allein bevor die Suhrer Versammlung konnte abgehalten
werden, war die zweite Schlacht bei Ziirich geschlagen und alle
Hoffnungen waren wieder dahin.

Als am 29. Mai 1801 der Gesetzgebungsrat die neue Ver-
fassung angenommen hatte, welche Bonaparte am 30. April auf
dem Schlosse Malmaison den schweizerischen Abgeordneten
mitgegeben, und welche den Kantonen wieder ,eigene innere
,Verwaltung und nicht unwichtige Rechte einrdumte* (Déndliker),
und teilweise eine andere Einteilung der Kantone vorschrieb,
da brachen in Zofingen die Sympathien zu Bern wieder méchtig
los und in Uberschidtzung, und teilweise auch in Unkenntnis
dessen, was diese neue Verfassung bot, beging man Dinge, die
man schwer zu biilen bekam.

Am 3. Juni ging an den Vollziehungsrat in Bern eine von
vielen Biirgern unterzeichnete Petition ab, Zofingen mochte bei
der Neueinteilung Helvetiens vom Kanton Aargau abgetrennt
und wieder bei Bern belassen werden und am 16. Juni wurde
auf Antrag des Br. Polizeidirektors von der Muniz. beschlossen,
den Freiheitsbaum umzuhauen und der BeschluB ward sofort
ausgefiihrt.

Diesen Anlafl beniitzte der Br. Unterstatthalter, und merk-
wiirdiger Weise auch der Zofingen sonst so wohlgesinnte Statt-
halter Feer, um die Stadt schwer zu strafen. Es riickte eine
Kompagnie helvetisches Militdr in dieselbe ein. Jedes Mitglied
der Muniz. erhielt drei Mann ins Quartier, der Rest ward auf
alle jene Biirger verteilt, welche die Petition unterschrieben hatten.
Sodann wurden der Br. Préasident der Muniz. nebst zwei Asses-
soren auf den 17. Juni vor den Br. Regierungsstatthalter nach
Aarau zitiert, wo er ihnen ,,die ehrriihrendsten, heftigsten und
~beleidigendsten Vorwiirfe und der Stadt aus der Petition ein
~Kriminalverbrechen machte*.

Die Muniz. beschlofl daher, ,.eilends einen neuen Freiheits-
,baum zu setzen, entweder einen Pappelbaum oder eine Tanne
»oder 3—4 Pappelbdume vor das Wachthaus*.

Daneben wehrten sich die Munizipalen wacker und der
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Regierungsstatthalter hatte ein schlechtes Gewissen und erklirte,
diese Truppen nicht als Exekutionstruppen, sondern als Garnison
fiir Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung in die Stadt ge-
sandt zu haben, wogegen die Muniz. wieder protestiert, da
erstens keine Unruhe noch Unordnung herrsche und sie zweitens,
wenn solche eintrete, ihr allein Herr werde. Sie wahrt sich -
das Recht, fiir die erstandenen Kosten Schadenersatz zu verlangen.

Um sich iiber diese ungerechte und ehrverletzende Behand-
lung zu beschweren und um auf Genugtuung und Schadenersatz
zu klagen, ward durch Muniz.beschlul vom 22. Juni der Br.
Heinrich Imhoof als Abgesandter ,mit férmlicher Prokur und
»Authorisation an den vollziehenden Rat nach Bern geschickt
und es sollte sein Haus wahrend dieser Abwesenheit von Ein-
quartierung frei bleiben. Ihm schlof sich freiwillig der Inspirator
und Verfasser der schrecklichen Petition, Br. Sam. Ringier alli¢
Seelmatter, an. Die Mission hatte vollen Erfolg. Wir lesen
dariiber in den beziiglichen Verhandlungen der Muniz. vom
26. Juni:

Die Br. Sam. Ringier allié¢ Seelmatter und Heinr. Imhoot
melden, von Bern zuriick, dall sie von dem Vollziehungsrat sehr
giitig und giinstig aufgenommen worden, dali demselben nicht
das Mindeste bekannt sei, dalli der Gemeinde Zotingen Exe-
kutionstruppen auferlegt seien und dafi die Petition nicht als
gesetzwidrig angesehen worden sei, wohl aber, dall das vor-
eilige Umhauen des Freiheitsbaumes zu Zofingen dieser Ge-
meinde bose, nachteilige Reden und Geriichte zugezogen.

Es wird sodann verlesen ein Schreiben des offenbar eines
nicht ganz guten Gewissens sich erfreuenden Br. Unterstatt-
halters, der anzeigt, dal} laut Anzeige des Regierungsstatthalters
die einquartierten Schweizertruppen nicht als Exekutionstruppen
anzusehen seien, dall die ihnen gelieferten Rationen vergiitet
und diese Truppen kaserniert werden sollen.

Dem Br. Unterstatthalter gegeniiber werden darauf alle
wegen seines gesetzwidrigen und willkiirlichen Verfahrens no-
tigen Untersuchungen vorbehalten und es wird ihm das Befrem-
den der Muniz. ausgedriickt.

Sodann wurde beschlossen, wegen dieser gesetzwidrig auf-
erlegten Exekutionstruppe und wegen des iibrigen ehrriihrigen
und verletzenden Verfahrens gegen die Muniz., solle sowohl
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iiber den Regierungsstatthalter als iiber den Br. Unterstatthalter
beim Vollziehungsrat ernstlich und formlich und auf Satisfaktion
wie auch Ehren- und Schadensersatz gedrungen werden.

Als praktischer Erfolg dieser Beschwerden ist in den Akten
bloB zu finden, daf§ die Exekutionstruppen den betroffenen Muniz.-
gliedern und Brn. nach der Anzahl ,,gehabten Militdrs und Tage
wihrer Einquartierung® im Quartierrodel gutgeschrieben wurden.

Gleiche Ungelegenheiten, wohl auch wegen Umhauens des
Freiheitsbaumes, scheint nach den Akten auch Lenzburg gehabt
zu haben.

Aber der Zug nach Bern war so stark, dall am 19. Sep-
tember trotz den bdsen Erfahrungen mit der ersten Petition,
Br. Sam. Ringier allié Seelmatter in besonders hiezu besammelter
Sitzung abermals den Vorschlag machte, an die helvetische
Tagsatzung in griindlicher und einlaBlicher Zuschrift das Gesuch
zu richten, die Gemeinde Zofingen dem Kanton Bern einzuver-
leiben, welchem Vorschlag die Muniz. beipflichtete in ihrem und
im Namen vieler Biirger. Die Assessoren Haller und BofBlard
verwahren sich hiegegen zu Protokoll.

Ob diese zweite Petition abgegangen ist und was ihre
Foigen waren, ist nirgends ersichtlich.

Ende Juli und im August 1802 zog Bonaparte die fran-
zosischen Truppen aus der Schweiz zuriick, und sofort begannen
allerorten die Aufstinde gegen die verhalite, nur durch die fran-
zosischen Bajonette gehaltene Helvetik. Am 31. August wurde
in Zofingen eine starke Bewegung unter dem Landvolk ge-
meldet und da man einen Anschlag gegen die Stadt befiirchtete,
wurden alle moglichen Sicherheitsmaliregeln getroffen. Man
bildete ein fiinfgliedriges Sicherheitskomitee; der Br. Alt-Oberst
Imhoof wurde zum Wach- und Platzkommandanten ernannt und
mit der Organisation einer Biirgerwache von 20—30 Mann be-
auftragt; die ganzen Néchte sollen die Laternen brennen.

Trotzdem nichts weiteres gegen die Stadt von auflen unter-
nommen wurde, beschlof man, die ordindre Scharwache jede
Nacht um zwei Biirger zu verstarken und als Vize-Wachchefs
jede Nacht Mitglieder der Muniz. und G. K. funktionieren zu
lassen. |

Dieser Extra-Wacht wurden noch ,zwei brave, rechtschaffene
SBurger auf den Kirchthurm beigeordnet, welche vereint mit
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~dem Thurmwichter wechselweise Vor- und Nach- Mitternacht
Jileiig wachen und auf alles inn- und auflert der Stadt genaue
~Achtung geben und dafiir von der G. K. besoldet werden sollen*.

Kein Br. darf fiir diesen Dienst einen Soldner stellen.

Auf Verlangen des Br. Unterstatthalters sodann wurde zur
allfalligen Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung die Burger-
schaft in 2 Kompagnien eingeteilt, den Tor- und Tiirlichwéchtern
bei Eiden und Verlust des Dienstes aufgetragen, auf alle Ein-
und Ausgehenden genau Obacht zu geben und Verdédchtige
sofort dem Br. Muniz.-Présidenten vorzufiihren.

Dem Festungskommandanten Arni in Aarburg wurden die
zur Verstdrkung der dortigen Besatzung von Zofingen verlangten
Kanoniere verweigert, da man beim Anriicken der Insurgenten
alle Mannschaft in der Stadt brauche.

Am 14. September 1802 meldet die Muniz. Aarburg per
Expressen, es sei ein Trupp Insurgenten im Anmarsch und bittet,
ihr mitzuteilen, wie wohl die Biirgerschaft gesinnt sei, sich zu
wehren oder sie passieren zu lassen. Der Festungskommandant
habe bestimmten Betehl, die Festung zu verteidigen.

Am 18. September 13802 kapitulierte die helvetische Regie-
rung in Bern vor der ldcherlichen Steckliarmee, deren Artillerie
u. a. aus vier Mann und zwei Dreipfiindern bestand, und floh
nach Lausanne. Sogleich bildete sich eine neue provisorische
Regierung aus Anhédngern des Alten mit der Benennung ,Standes-
kommission*, in welche auch der Zofinger Munizipalitédtsprési-
dent Sam. Ringier allié Seelmatter gewihlt wurde, der sein Préa-
sidium fiir die Zeit niederlegte, widhrend welcher er Standes-
kommissionsmitglied war.

Militirkommandant wurde L. May in Schéitland.

Nun loderte in Zofingen abermals die Begeisterung fiir Bern
hell auf, nicht zum Vergniigen der Muniz., welche offenbar das
baldige Ende dieser Bewegung voraussah und in kluger Weise die
Begeisterung einzuddmmen suchte, um iiblen Folgen vorzubeugen.

Sie mahnte von allen Freudenbezeugungen ab, namentlich
von allem Schieflen, ,was Art immer es seye*, als ein Teil der
Berner Armee unter Br. Grenadierhauptmann Mauriz Sutermeister
in Zofingen erwartet wurde, zu deren feierlichem Empfang man
sogar einen Triumphbogen errichtete. An diesem sowohl als
am unteren Tor waren Bédren aufgehdngt. Sofort nach Bekannt-
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werden der Flucht der helvetischen Regierung aus Bern waren
namlich eben unter Hauptmann Sutermeister freiwillig Zofinger
Truppen zur Mithilfe an der Herstellung der alten Zustdnde nach
Bern abmarschiert und als sie am 24. September wieder heim-
kamen, hédngten sie einen groBen papierenen Bédren am Rathaus
auf, was der Munizipalitit nicht pafite, sie beschlof§ daher am
25. September, ,,da es in diesem Moment noch zweifelhaft ist,
,,welches das Resultat der letzten Revolution sein werde, auch
,,keine Befehle vorhanden sind, daB man sich auf einiche Art
,,auszeichnen solle, so soll Herr Hauptmann Mariz Sutermeister,
,welcher diesen Bidr in Schutz genommen, schriftlich ersucht
,werden, denselben wegnehmen zu lassen*. Die Antwort des
,Hauptmanns vom 26. September lautete: ,Herren beider Tribu-
ynalien. Der Sie so #drgernde Bér soll nun also auf Ihr so drin-
~gendes Ansuchen hin Morgens nach dem Gottesdienst in der
,otift oder auflen an derselben angemacht werden, denn-ich
LJhoffte von lhnen, dall Sie dem Bar den ndmlichen Platz ein-
,rdumen wiirden, den Sie der dreifarbigen Fahne eingerdumt
Lhatten“.

Weniger behutsam war die Biirgerschaft, und die Muniz.
muflte ihrer Gesinnung doch teilweise Rechnung tragen. Laut
Protokoll vom 24. September 1802 wurde auf Anmelden eines
Biirgers erkannt, ,denen heute zuriickgekommenen Burgern,
»~welche zu Wiederherstellung der alten vaterldndischen Ordnung
»gegen die helvetische Regierung freiwillig nach Bern gezogen
»sind, ein Nachtessen zu geben; die Urte wurde per Mann auf
»20 Batzen gesetzt.

»Auch solle denen Burgern, welche denselben entgegen-
»gezogen sind, per Mann 1 Mall Wein gegeben werden®.

Am 26. September 1802 berichtete sodann der Unterstatt-
halter Senn an die Muniz., dafl David Rud. Bay in Bern zu einem
Regierungsstatthalter des Kantons Bern, vereinigt mit Oberland
und Aargau, und Herr Ludwig Mai in Schéftland zum Militédr-
kommandant hiesigen Bezirks ernannt sei und teilt eine Prokla-
mation von Rat und Br. von Bern an die Bewohner des Aar-
gau’s mit.

Am 23. September bittet der Oberkommandant von May in
Schoéftland die Muniz. so viel Zofinger Truppen als moglich nach
Bern zu senden und am 29. September mittags marschierten
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Anhédnger gewiinscht ward, wurde durch Trommelschlag publi-
ziert, dall alle hiezu willigen Br. sich sofort auf dem Rathaus
sollen einschreiben lassen; allen soll das ehemals iibliche Reise-
geld ausgerichtet werden.

Trotzdem meldeten sich sehr wenige und erst als Br. Ringier-
Seelmatter, das Mitglied der Standeskommission, von Bern kam
und publizierte, er werde die Freiwilligen personlich nach Bern
tiithren, meldeten sich weitere 33 Mann, mit denen er sofort
nach Bern abmarschierte. Jeder erhielt einen Neuthaler Reisgeld;
damit befanden sich nun zirka 70 Zofinger Br. als Freiwillige im
bernischen Heer. Dem Kommandanten May mulite ein genaues
Verzeichnis aller watfenfdhigen Mannschaft bis zum 50. Jahr und
aller vorhandenen Watften eingereicht werden, durch den Bezirks-
kommandanten Hauptmann Suter zum Bock.

Zur Erleichterung der Biirgerschaft im Wachtdienst soll die
Mannschaft der hier kasernierten Berner Kompagnie Gruber
herangezogen werden. Zofingen mulite zudem vier Dragoner
und zwei Staffetenreiter stellen.

Von der neuen Regierung wurde sofort der Einbezug der
helvetischen Siegel angeordnet und jubelnd ersetzte man sie
wieder durch die alten bernischen. Da aber die Gemiiter aut-
geregt waren, wurde in Zofingen am Markt das Tanzen verboten.

Aber noch andere Folgen hatte der Stecklikrieg und die
Riickkehr, oder besser gesagt, erhofite Riickkehr, der alten Re-
gierung: aus den Muniz.- und G. K.-Protokollen verschwinden
mit dem 12. Oktober 1802 der .Biirger~, die ,Freiheit und Gleich-
wheit* und der ,republikanische Gruff*, und der .Herr* hilt
wieder Einzug. Es tont wieder wie frither: .Hochgeehrteste
~Herren*, .Dero gehorsamster Diener*. Auch der Br. Unter-
statthalter, nun Zivilkommissarius Joh. Ad. Senn, wird plotzlich
hotlich, schon am 26. September schreibt er, ,an die Herren
LPrasident und Assessoren”.

Am 8. Oktober versieigt er sich sogar zu .Wohlgeehrte
~Herren", zu: .ich trage lhnen freundlich auf* — .ich wiinsche
yiiberhaupt dall* — ,es ergeht an Sie das héfliche Ansuchen* —
+ich habe die Ehre, lThnen anzuzeigen“ etc. Aber schon am
25. November ist die helvetische Regierung wieder eingesetzt
und sofort wird der Herr Unterstatthalter wieder grob, spricht
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zu der Muniz. wieder per ,Ihr* und ,ich habe Euch anzuzeigen®.
Auch ,giebt er den Auftrag®, in aller Stille die aufgehidngten
Béren wieder abnehmen zu lassen, da wieder fréankische Truppen
einmarschierten.

Der Br. Sam. Ringier allié Seelmatter demissioniert als
Prasident und Mitglied der Muniz.,, da er unter der Helvetik
nicht Beamter sein kénne. Auch in die Muniz.- und G.-K.-
Protokolle halten schon anfangs November ,Br.“, ,Freiheit und
Gleicheit etc. wieder Einzug.

Durch Trommelschlag wird am 13. November die vom Br.
Regierungsstatthalter in Aarau befohlene allgemeine Entwaffnung
verkiindigt. Alle Waffeu miissen auf dem Rathaus abgegeben
werden.

An die vollziehende und gesetzgebende Gewalt wird von
der Muniz. am 9. November ,wegen wieder erlangter Regierung*
von der Muniz. eine Adresse abgesandt.

Natiirlich unterliel es die helvetische Regierung nicht, wieder
eine pompodse Proklamation zu erlassen. Dieselbe scheint in
Zofingen nicht besonders gefallen zu haben, denn die Muniz.
beschlol im Dezember:

,Bei Verantwortung und Straf soll verboten sein, die hel-
»vetischen Proklamationen abzureilen oder zu besudeln. Dem
.Entdecker wird Geheimhaltung seines Namens und eine Re-
»,kompentz von 16 £ d. F. zugesagt.“

So ging das Meteor der Herstellung der alten Zusténde
auf und unter. Am 19. Februar 1803 gab Napoleon der Schweiz
abermals eine neue Verfassung, die sogenannte Mediationsver-
fassung. Die Zeit, wédhrend welcher unser Vaterland unter
dieser stand, gehort nicht mehr in den Rahmen dieser Arbeit,
doch sei der Vollstandigkeit wegen berichtet, wie Zofingen in-
folge dieser Verfassung und der damit zusammenhédngenden
einschldgigen Gesetze seine neue Stadtbehtrde besetzte und
was deren erste Amtshandlungen waren.

Am 30. April 1803 richteten die Zofinger Behorden alter
Ubung gemiB ein devotes Gratulationsschreiben an den neuen
Kleinen Rat des Kantons Aargau.

Am 7. August 1803 nahm der bisherige Unterstatthalter
Joh. Adam Senn, Sohn, in einem ziemlich frostigen Schreiben
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~amtlichen Abschied* von der Munizipalitit und an seine Stelle
trat als Bezirksamtmann Samuel Hieronymus Sutermeister.

Der abgetretene Unterstatthalter Senn wurde noch zum
Prasidenten der gemidR Gesetz vom 25. Brachmonat 1803 auf
den 15. August und folgende Tage, je auf morgens 8 Uhr in
den grollen Rathaussaal anberaumten Kreisversammlung ernannt.
Diese Versammlung fand am 15. und 16. August statt und fafite
folgende Beschliisse:

1. Die Wahlen sollen in geheimer Abstimmung vorgenommen
werden.

2. Zu den vom Gesetz bestimmten 3 Mitgliedern sind noch
zehn zu wibhlen.

Zotingen blieb seiner Gewohnheit, eine aus vielen
Mitgliedern bestehende Behorde zu haben, treu.

3. Dem Gemeinderat, inklusive Schreiber und Weibel, wird
eine vom Rate selbst zu verteilende Gesamtbesoldung
von 4000 GIl. bewilligt.

Alle Nebengetille bleiben abgeschatit und alle Emo-
lumente fallen in die Stadtkasse.

4. Der Rat erhélt eine Ausgabenkompetenz von 100 neuen
Dublonen.

Erster Stadtammann war der frithere Unterstatthalter joh.

Ad. Senn, Sohn.

Besoldungen. Die fiir Besoldungen bewilligten 4000 QGl.
wurden vom Rate folgendermalien verteilt:

Ammann . . . . . Gl 200 Ubertrag Gl. 1235
Polizeidirektor . . . ,. 50 Kauthausverwalter . |, 25
Spitalvogt. . . . . ., 100 Pfennigschaffner . . 75
Forstinspektor . . . ,, 200 Malleninspektor . . . 40
Miihlen-Verwalter . . .. 80 Zwei Holzkomitierte
Seckelmeister und e’ GL. . . ., 100
Kornschattner . . ,, 100 Jedem Mitglied fiir
Oberbauherr . . . . . 100 Rat- und Kommis-
Unterbauherr . . . ., 100 sionen-Sitzgeld . . ,, 1300
Armenpfleger . . . ., 125 Stadtschreiber . . . 700
Spitalzugebner . . . . 130 Rathsweibel . . . , 275
Ohmgeldner . . . . ,, 50 Unterweibel . . . , 230

Ubertrag GI. 1235 _GI. 4000
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Am 23. August 1803 hielt die Munizipalitdt ihre letzte
Sitzung und am 24. August hielten Munizipalitdt und Gemeinde-
kammer eine letzte gemeinschaftliche Sitzung.

Am 26. August wihlte der Rat zu seinem Schreiber den
gewesenen Sekretdr der Gemeindekammer, Franz Samuel Miiller
und erledigte als dringlichstes erstes Geschift die Etikettenfrage
durch folgende Beschliisse:

,Der Stadtschreiber und Rathsweibel sollen in den Sitzungen
,und bei anderen Anlidssen, Mantel und Degen tragen, wie der
.Rath selbst.

,Der Unterweibel funktioniert gewohnlich blof in Mantel,
,bei der Communion hat er auch den Degen.

»,Verheirathete Biirger sollen vor Rath im Mantel und auf-
~gestiilptem Hut, unverheirathete ohne Mantel aber im gleichen
»Hut und in anstdndiger Kleidung erscheinen.

»In den Rathssitzungen sollen folgende Titulaturen ge-
,braucht werden:

,Dem Herrn Ammann: Wohlgeachteter Herr.

,Den Mitgliedern: Herr Rathsherr.

»,Dem ganzen Tribunal: Wohlgeachte, Wohlgeehrte Herren.

»,Dem Kleinen Rath wird die Wahl und Konstitution sofort
»schriftlich durch einen Expressen mitgetheilt.

»Die Mitglieder des Raths sollen sowohl in den Sitzungen
»als auch in der Kirche und bei Leichenbegéngnissen im Mantel
»und Degen erscheinen.“

Am 12. September 1803 ward ein Huldigungsfest abge-
halten, zu dem Regierungsrath Hiinerwadel erschien und in der
Kirche im ehemaligen Landvogteistuhl sa. Der Rath hatte
folgende Anordnungen getroffen:

»Eine Ehrenparade von 24 Mann mit 2 Tambouren unter
»einem Lieutenant werden Mnhghrh. Regierungsrath beim Thor
~empfangen und salutieren. Bei beiden Thoren werden zur
»BegriiBung Kadnonen aufgestellt. Nach der Huldigung solle
»beim Ochsen ein repas gegeben werden zu 50 Btz. per téte.
~Fremder Wein wird auf Kosten der Stadt angeschafft. Die
»Musikgesellschaft musiziert in der Kirche und den jungen
»Biirgern, welche ein Feuerwerk abbrennen wollen, wird 10 &
»Pulver bewilligt. Sadmtlichen im Militdr funktionierenden Mann-
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,schaften, denen Herren Musikanten und Feuerwerkern solle
.beim Ro6Bli ein Nachtessen gegeben werden*.

Am 23. September 1803 sprach die Regierung schriftlich
ihre hohe Betriedigung aus iiber diese Huldigung.

Amt Aarburg.

Ein Gegenstand grofter Beunruhigung fiir Zofingen war das
Amt Aarburg. Die Verfassung von 1798 bestimmte die Wigger
als Grenze zwischen Aargau und Bern, was fiir die Stadt ihrer
vielen in den angrenzenden westlichen Gemeinden gelegenen
Waldungen wegen, und weil die politischen Gemeinden Strengel-
bach und Vordemwald zur Kilchhori Zotingen gehorten, eine sehr
mifiliche Sache war.

Die G. K. richtete deshalb am 12. Mai 1802 an den Kleinen
Rat der helvetischen Republik folgendes Schreiben mit der Bitte,
es mochte in der neuen Verfassung die Roth, und nicht mehr
die Wigger, als Grenze zwischen beiden Kantonen bestimmt
und so das ganze Amt Aarburg zum Kanton Aargau ge-
schlagen werden.

,Diese Grenze war im QGanzen sehr iibel berechnet, sie
,sonderte das in Betreff seiner inneren Verwaltung enge mit
.einander verbundene ehemalige Amt Aarburg in zwei Theile
,und theilte davon die Gemeinden Brittnau, Strengelbach, Vor-
,demwald, Niederwyl und Ryken dem Kanton Bern, Oftringen
,.und Aarburg aber dem Kanton Aargau zu.

,von den im Kanton Bern liegenden Gemeinden sind zwei,
,,ndmlich Strengelbach und Vordemwald nach Zofingen kirch-
,,Zenossig.

,Die jetzt bestehende Sénderung muflite also in der Folge
,.bei allfalligen Bauten von Kkirchlichen und Pfarrgebduden fiir
,,die hiesige Gemeinde sehr nachtheilig werden, indem die Er-
fahrung hinldnglich lehret, dall es sehr schwer haltet, die im
,Kanton Bern liegenden Gemeinden zur Ertiillung der ihnen im
,Kanton Aargau obliegenden Pflichten zu vermogen.

»,Zugleich besitzt Zofingen in den Gemeinden Strengelbach,
,,Vordemwald, Niederwyl und Ryken den Haupttheil seiner Wal-
,dungen ,das schétzbarste Kleinod hiesiger Gemeinde, aus wel-
,,chen nicht nur unsere Mitbiirger, sondern auch der grofite Theil



	Neue Behörden

